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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die Berner Nationalrätin Kiener Nellen (sp) forderte mit einer vom Parlament noch nicht
behandelten Motion die Ersetzung des aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden
Textes der Landeshymne durch eine der heutigen Zeit entsprechende Version.
Insbesondere solle darin den in der neuen Verfassung deklarierten politischen Zielen
(z.B. Gleichberechtigung der Geschlechter) Rechnung getragen werden. Der Bundesrat
sprach sich gegen diesen Vorstoss aus, da „der momentan geltende Schweizerpsalm
trotz gewisser Mängel dank seiner Bekanntheit eine würdige Landeshymne für die
Schweiz“ sei, und es wohl unmöglich wäre, sich auf einen neuen Text zu einigen. 1

MOTION
DATUM: 08.03.2004
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Unterstützt von Parlamentarierinnen aller Couleur reichte Nationalrätin Kiener Nellen
(sp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, die eine angemessene Vertretung von
Frauen an den eidgenössischen Gerichten fordert. Ende 2013 betrug die Frauenquote
am Bundesgericht 28.9 Prozent, am Bundesstrafgericht 27.8 Prozent und am
Bundesverwaltungsgericht 32.4 Prozent. Diese Untervertretung soll mit geeigneten
Mitteln behoben werden. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr noch nicht behandelt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 eingereichte parlamentarische Initiative, die eine angemessene Vertretung
von Frauen an den eidgenössischen Gerichten gefordert hätte, wurde von ihrer
Urheberin, Margret Kiener Nellen (sp, BE), zurückgezogen. Die Sozialdemokratin
anerkannte, dass sich die Gerichtskommission in dieser Sache in letzter Zeit vermehrt
Mühe gegeben habe. Allerdings sei eine repräsentative Vertretung noch nicht erreicht –
an den obersten Schweizer Gerichten arbeiten knapp ein Drittel Richterinnen. Weil sie
aber in der Kommission zu wenig Unterstützung erhalten habe, ziehe sie den Vorstoss
zurück. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) sah in den unterschiedlichen
Höchstbeträgen der EO-Entschädigungen bei Militärdienst und Mutterschaft –
derjenige bei Mutterschaft beläuft sich auf CHF 196 pro Tag, während der Höchstbetrag
der Gesamtentschädigung bei Militärdienst CHF 245 betragen kann – eine «grobe und
nicht zu rechtfertigende Ungleichheit» und somit eine Verletzung des
Gleichstellungsartikels. 2019 hatte sich der Bundesrat gegen die Motion Kiener Nellen
ausgesprochen, die diesen Umstand beheben wollte. Er hatte dabei auf andere
laufende Gesetzgebungsvorhaben «zugunsten der Mütter und Familien» verwiesen, die
bereits Mehrausgaben für die EO mit sich bringen würden – namentlich die
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen (Pa.Iv.
18.092), die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung (BRG 19.027), den indirekten Gegenvorschlag zur
Vaterschaftsurlaubs-Initiative (Pa.Iv. 18.441) sowie die Einführung eines
Adoptionsurlaubs (Pa.Iv. 13.478). Zusätzliche Ausbauprojekte könnten den Erfolg dieser
Vorhaben beeinträchtigen, so der Bundesrat. Entgegen der Meinung des Bundesrates
hatte der Nationalrat der Motion in der Frühjahrssession 2021 mit deutlichen 132 zu 52
Stimmen bei sieben Enthaltungen unter Opposition der gesamten SVP-Fraktion
diskussionslos zugestimmt. 
Im März 2022 empfahl eine knappe Kommissionsmehrheit dem Ständerat ebenfalls, der
Motion zuzustimmen. Sie erachtete die Ungleichbehandlung, die darauf beruht, dass

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER
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die EO für Mütter im Unterschied zu Militärdienstleistenden keine Kinderzulage, keine
Betreuungszulage sowie im Falle einer selbständigen Erwerbstätigkeit auch keine
Betriebszulage vorsieht, als «nicht mehr zeitgemäss». Die Kommissionsminderheit
brachte hingegen als Gründe für ihre ablehnende Empfehlung vor, dass
Betreuungszulagen in diesem Falle nicht notwendig seien, da sich die Mütter während
des Mutterschaftsurlaubs ja selber um die Kinder kümmern könnten, und dass
Mutterschaft – im Gegensatz zum Militärdienst – nicht obligatorisch sei. Mit
Stichentscheid des Präsidenten Thomas Hefti (fdp, GL) folgte der Ständerat in der
Sommersession 2022 der Kommissionsminderheit und lehnte die Motion Kiener Nellen
denkbar knapp ab. Hingegen befürwortete er gleichzeitig eine Motion Marti (sp, ZH; Mo.
19.4110), mit der eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbstständigerwerbenden eingeführt werden soll. Diesen Willen hatte der Ständerat
bereits in der Wintersession 2019 kundgetan, als er eine gleichlautende Motion Maury
Pasquier (sp, GE; Mo.19.4270) befürwortet hatte. 4

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Berichtsjahr verwarf der Nationalrat eine Motion Maury Pasquier (sp, GE), die eine
Kampagne zur Sensibilisierung der Frauen für politische Fragen forderte. Ebenfalls
abgelehnt wurde eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) (Mo. 07.3375), mit der gesetzliche
Anpassungen verlangt wurden, um eine angemessene Vertretung der Geschlechter bei
den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der eidgenössischen Gerichte zu
gewährleisten. 5

MOTION
DATUM: 20.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Überwiesen hat der Nationalrat im April ein Postulat Kiener Nellen (sp, BE) zur
Frauenförderung in technischen und naturwissenschaftlichen Lehrgängen und
Berufen. Der Bundesrat wurde damit aufgefordert, Lösungsvorschläge zu präsentieren,
wie die Untervertretung von Mädchen und Frauen in den erwähnten Berufsgruppen in
Zusammenarbeit mit den Kantonen bekämpft werden könnte. Bei den Beratungen im
Nationalrat sprachen sich die gesamte SVP-Fraktion sowie einige Politiker aus den CVP-
und FDP-Fraktionen gegen den Vorstoss aus. Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH) wehrte
sich gegen eine staatliche Einflussnahme auf die Berufswahl; solange der Zugang zu den
Berufen allen unabhängig vom Geschlecht zustehe, seien weitere Massnahmen unnötig.
Dennoch fand das Postulat eine Mehrheit von 102 zu 68 Stimmen. 6

POSTULAT
DATUM: 14.04.2011
ANITA KÄPPELI

In der Sommersession 2022 stimmte der Ständerat stillschweigend einer Motion Marti
(sp, ZH) zu, die eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden einführen will. Durch die Betriebszulage für
Selbständigerwerbende bei Mutterschaft analog der Betriebszulage bei
Militärdienstleistenden soll eine Ungleichbehandlung der Geschlechter behoben
werden, die gemäss Kommissionssprecherin Häberli-Koller (mitte, TG) das Resultat
eines historischen Kompromisses ist, der nicht mehr zeitgemäss sei. Damit wird es auch
selbständig erwerbstätigen Frauen in Zukunft möglich sein, einen Teil der laufenden
Betriebskosten während des Mutterschaftsurlaubs zu decken. Seinen Willen zur
Einführung einer solchen Betriebszulage hatte der Ständerat bereits im Jahr 2019 durch
Annahme einer Motion Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) bekundet. Die Arbeiten zur
Umsetzung dieses Anliegens seien übrigens bereits angelaufen, versicherte
Kommissionsmitglied Hannes Germann (svp, SH) im Rat. 

Zeitgleich lehnte der Ständerat mit Stichentscheid des Präsidenten eine Motion Kiener
Nellen (sp, BE; Mo. 19.3373) ab, die den gleichen Höchstbetrag der EO-
Gesamtentschädigung bei Mutterschaft und Militärdienst forderte. Somit blieb ein Teil
des historischen Kompromisses, nämlich die Ungleichbehandlung von Dienstleistenden
und Müttern bei den EO-Entschädigungen bestehen: Die Kinderzulage und die
Kinderbetreuungszulage werden nach wie vor ausschliesslich an Militärdienstleistende
entrichtet. 7

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

1) Mo 04.3046; Bund, 10.3.04.
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3) AB NR, 2015, S. 868
4) AB NR, 2021, S. 378; AB SR, 2022, S. 435 ff.; Bericht SGK-SR vom 28.3.22
5) AB NR, 2009, S. 1020; AB NR, 2009, S. 570 f.
6) AB NR, 2011, S. 756 f.
7) AB SR, 2022, S. 435 ff.
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